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Frau Dietz 0228 5504-5292 baiudbwtoeb@bundeswehr.org 17.11.2021 

Betreff: Antwort Informelle Voranfrage zur Planung und Errichtung von Windenergieanlagen; 
hier: Windpark Runow 
Bezug: Ihre E-Mail vom 11.11.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bundeswehr unterstützt den Ausbau erneuerbarer Energien soweit 
militärische Belange nicht entgegenstehen. Windenergieanlagen (WEA) 
können grundsätzlich militärische Interessen, z.B. militärische Richt-
funkstrecken oder den militärischen Luftverkehr berühren und beein-
trächtigen. 

Nach Prüfung der zur Verfügung stehenden Unterlagen sind aktuell 
keine Belange der Bundeswehr betroffen. 

Gegen die Planung der zehn WEA bestehen aus heutiger Sicht keine Ein-
wände. 

Die Beantwortung Ihrer Anfrage ist als unverbindlich anzusehen und er-
folgt unter dem Vorbehalt einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage. 
Eine erneute Stellungnahme zu dem angefragten Vorhaben erfolgt im 
offiziellen Beteiligungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzge-
setz (BImSchG). 

Eine rechtsverbindliche und konkrete Stellungnahme der Bundeswehr ist 
nur über den Antrag zur Genehmigung und Errichtung von Windenergie-
anlagen nach dem BImSchG oder einen entsprechenden Antrag auf Vor-
bescheid nach dem BImSchG zu erwirken. 

Bitte geben Sie im konkreten Verfahren nach dem Bundesimmissions-
schutzgesetz zwingend unser Aktenzeichen: I-453-21-VAF an und bitten 
Sie die Planungs- bzw. Genehmigungsbehörde dieses in der Korrespondenz 
mit der Bundeswehr mit anzugeben. Hierdurch kann ggf. die Erarbeitung ei-
ner Stellungnahme erleichtert werden. 
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Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Dietz 


